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Hebammen als
Sachverstandige
heranziehen

Oft werden die Hebammen in Fallen von mut-
masslichem Fehlverhalten durch andere Berufs-
gruppen wie z. B. die Arzteschaft beurteilt.

Diese Betrachtung durch die Linse der Geburtshilfe
fihrt dazu, dass die Hebammen heftiger Kritik
ausgesetzt sind. Um eine faire Vertretung in Fallen
zu gewahrleisten, in denen iiber Hebammen
ermittelt wird, ist es wichtig, dass diese als Sach-
verstandige hinzugezogen werden.

TEXT
SUE BRAILEY
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Antje Kroll-Witzer

enn der Hebammenberuf als

ein selbststandiger Beruf an-

gesehen werden soll, ist es

wichtig, dass Hebammen sich
selbst kontrollieren und die Beaufsichti-
gung nicht durch andere Berufsgruppen er-
folgt. Leider ist gerade dies in der Schweiz
oft der Fall, wo die Arzteschaft haufig Ent-
scheidungen bei Untersuchungen zur Heb-
ammenpraxis trifft. Beispiele dafiir, was
passieren kann, wenn Hebammenstimmen
oder Expertinnen- und Expertenmeinungen
nicht gehort oder geschatzt werden, sind
die Ergebnisse aufsehenerregender Diszi-
plinarfalle von Hebammen in Ungarn und
Deutschland, in denen Hebammen wegen
mutmasslichen Fehlverhaltens zu Haftstra-
fen verurteilt wurden (Grace, 2018; Chatto-
padhyay, 2017). Fiir die Tatigkeit als Sach-
verstandige/-r sind die Konzepte von Beruf,
Beaufsichtigung, Autonomie und Rechen-
schaftspflicht relevant.

Wie wird der Beruf
der Hebamme definiert?
Zunachst stellt sich die Frage der Definition
des Begriffs «<Beruf Hebamme». Es gibt viele
Definitionen, von denen eine die folgende
ist: «Eine disziplinierte Gruppe von Perso-
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nen, die sich nach hohen ethischen Stan-
dards richtet und diese einhélt und von der
Offentlichkeit fiir besondere Kenntnisse
und Féhigkeiten die sie in einer Ausbildungs-
einrichtung durch Bildung und Ausbildung
auf hohem Niveau erworben hat, weithin
anerkannt ist und dazu ausgebildet wurde,
dieses Wissen und diese Fédhigkeiten im In-
teresse anderer auszuiiben. Ein fester Be-
standteil dieser Definition ist das Konzept,
dass die Verantwortung fiir das Wohlerge-
hen, die Gesundheit und die Sicherheit der
Gemeinschaft Vorrang vor anderen Uberle-
gungen hat» (Halldorsdottir, 2011).
Eine Grundvoraussetzung fiir die Legitimi-
tat eines Berufsstands ist die Existenz eines
Verhaltenskodex. In der Schweiz ist dies
gesetzlich verankert (Die Bundesversamm-
lung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft, 2020). Bei der Beurteilung des Ver-
haltens von Hebammen geht es haufig um
Fragen bzgl. Fahigkeiten oder Tragweite der
Kompetenzen. Diese sind in den Berufs-
pflichten unter Punkt A und C verankert:
+ A:«Sie iiben ihren Beruf sorgfaltig und
gewissenhaft aus.»
« C:«Sie halten sich an die Grenzen der
Kompetenzen, die sie im Rahmen der
Studiengénge erworben haben (...)»
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Eine Grundvoraussetzung

fiir die Legitimitat

eines Berufsstands ist

die Existenz eines
Verhaltenskodex.

Wenn Hebammen als Sachverstandige her-
angezogen werden, werden gerade diese
Tatigkeitsbereiche haufig geprift.

Verschiedene
Kontrollmechanismen
Die International Confederation of Midwives
(ICM) betont die Bedeutung der Kontrolle
der Hebammen sowohl zum Schutz des An-
sehens und der Standards des Berufs als
auch zum Schutz der Offentlichkeit. Seine
Empfehlungen zu Vorschriften sind in der
folgenden Erklarung zusammengefasst:
«Die Kontrolle der Hebammen ist in den
Gesetzen einer Nation verankert, welche
die Ausbildung und Praxis von Hebammen
betreffen. Zum Schutze der Offentlichkeit
ist es wichtig, sowohl die Hebammen als
auch die Hebammenpraxis zu beaufsichti-
gen und ihre Zulassungen zu kontrollieren.
Dies schliesst die Beaufsichtigung von Bil-
dungseinrichtungen und -programmen der
Hebammenausbildung ein, zu deren Auf-
trag auch die Registrierung von Hebammen
zahlt. Zu den Kontrollmechanismen gehort
ebenfalls eine Reihe von Anforderungen fiir
die Neuzulassung/Reakkreditierung regis-
trierter Hebammen, um die fortdauernde
Kompetenz wahrend ihrer gesamten Kar-
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riere sicherzustellen. Fiir die einzelne Heb-
amme sieht die Beaufsichtigung Prozesse
vor, durch die sie nachweisen kann, dass sie
Uber die erforderlichen Fahigkeiten zur
sicheren Auslibung der Hebammenpraxis
gemass den nationalen Anforderungen ver-
fiigt» (ICM, 2008).

Keine eigene Aufsichtshehdrde
in der Schweiz

Ein weiteres Merkmal dieses Berufs ist, dass
er sich selbst kontrolliert. In vielen Landern
verfligen die Hebammen Uber eine eigene
Aufsichtsbehdrde, die neben der Zulassung
von Hebammen auch unerwiinschte Ereig-
nisse untersucht und einen wichtigen Eck-
pfeiler eines eigenstandigen Berufszweigs
darstellt. Ein Beispiel hierfuir ist das Nursing
and Midwifery Council in Grossbritannien.

In der Schweiz wird bspw. die Beaufsichti-
gung durch das Bundesgesetz lber die Ge-
sundheitsberufe (Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
2020) geregelt, das vorschreibt, dass jeder
Kanton eine Aufsichtsbehérde benennt,
die fiir die Einhaltung der Berufspflichten
sorgt. Leider verfligen die Hebammen in

Die Autonomie umfasst
die Fihigkeit einer Fach-
person, Verantwortung
fiir eigene Entscheidungen
und die Konsequenzen
zu iibernehmen.
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der Schweiz Uiber keine eigene Aufsichtsbe-
horde, was oft bedeutet, dass sie durch an-
dere Berufsgruppen wie z. B. die Arzteschaft
beurteilt werden. Die Ansichten von Heb-
ammen finden in Fallen von mutmassli-
chem Fehlverhalten héufig kein Gehor.

Autonomie ist
ein zentraler Wert

Der Hebammenberuf ist durch seine Eigen-
standigkeit gekennzeichnet. Die berufliche
Eigenstandigkeit von Hebammen zeigt sich
an deren Fahigkeit, Entscheidungen zu tref-
fen und dementsprechend zu handeln. Ei-
ner der Faktoren, die sich auf die Eigenstan-
digkeit eines Berufs auswirken, ist dessen
Ansehen innerhalb der Gesellschaft. In der
Schweiz hat die Verabschiedung des Bo-
logna-Prozesses (European Association of
Institutions in Higher Education, 1999) zu
Anderungen in der Hebammenausbildung
und zur Einfihrung einer Hebammenaus-
bildung auf Graduiertenebene gefiihrt.
Dies hat teilweise eine Verbesserung des
Status des Hebammenberufs in der Schweiz
nach sich gezogen, obwohl immer noch
entscheidende Fortschritte erzielt werden
missen.

Die Ansicht, dass sich das relevante Wissen
in der Geburtshilfe von der medizinischen
Praxis ableitet, ist nach wie vor weit verbrei-
tet. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf
die Autonomie der Hebammen. Richtlinien
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und Empfehlungen, die als Leitfaden fiir die
klinische Praxis entwickelt wurden, basie-
ren haufig auf Grundsétzen Uber Geburts-
hilfe und Versorgung Neugeborener, bei de-
ren Erstellung nur wenige Anregungen aus
der Hebammenpraxis beriicksichtigt wur-
den. Dies schrankt die Autonomie der Heb-
ammen ein, da von ihnen erwartet wird,
dass sie diese Bestimmungen einhalten und
sowieso nicht in der Lage sind, eigenstandi-
ge klinische Entscheidungen zu treffen.

Berufliche
Rechenschaftspflicht

Die Autonomie umfasst die Fahigkeit einer
Fachperson, Verantwortung fiir eigene Ent-
scheidungen und die Konsequenzen zu
libernehmen. Dies kann als berufliche Re-
chenschaftspflicht bezeichnet werden. Die
international giiltige Definition der Hebam-
me des ICM (2011) besagt, dass eine «Heb-
amme als eine verantwortungsbewusste
und rechenschaftspflichtige Fachkraft an-
erkannt ist (...)». Daraus folgt, dass Heb-
ammen fir ihre Praxis und Entscheidungs-
findung verantwortlich sind. Dies bedeutet,
dass auch angestellte Hebammen, die ent-
sprechend den Anweisungen von Richt-
linien und Protokollen ihrer Arbeitgeberin /
ihres Arbeitgebers tatig sind, die Verant-
wortung haben, ihren Beruf sicher auszu-
liben und Praktiken in Frage zu stellen, die
sie als schadlich oder unsicher betrachten.




Entscheidend fiir das Konzept der Profes-
sionalitat sind die Sorgfaltspflicht gegen-
tiber der Offentlichkeit und die Gewissheit,
dass die Personen, die unter einer Berufs-
bezeichnung téatig sind, sowohl kompetent
als auch rechenschaftspflichtig handeln.
Dies kann unter dem neu aufgekommenen
Begriff des Praxismanagements - auch als
klinische Praxisfihrung bezeichnet - zu-
sammengefasst werden.

Praxismanagement fordert

den Schutz der Gesellschaft
Das Praxismanagement bildet einen Rah-
men zur Unterstiitzung und Férderung von
Standards und Qualitdtsnormen. Das Kon-
zept des Praxismanagements dient dem
Schutz der Gesundheit und des Wohlbefin-
dens von Patienten und basiert auf dem
Wunsch, das Vertrauen und die Zuversicht
der Offentlichkeit zu férdern und die Sicher-
heit der Offentlichkeit zu gewéhrleisten.
Dies kann durch die schnelle Erkennung
unerwiinschter Ereignisse, die rechtzeitige
offene Untersuchung, das Lernen aus kriti-
schen Ereignissen und die Verbreitung der
gewonnenen Erkenntnisse erreicht werden.

Es ist wichtig, dass alle an einem Vorfall be-

teiligten Berufsgruppen vertreten sind. Da-
her sollten die Schweizer Hebammen auf
Hebammenexpertinnen und Hebammen-
experten zuriickgreifen kdnnen, deren Auf-
gabe es ist, gegebenenfalls die Hebam-
menpraxis zu tberprifen.

Relevantes Fachwissen
und damit verbundene Macht
Ein grundlegendes Problem, das im Rah-
men der Beaufsichtigung der Hebammen
und bei Hinzuziehung von Sachversténdi-
gen erortert werden muss, besteht darin,
durch welche Linse ein fraglicher Fall be-
trachtet wird. Eine solche Linse steht in en-
gem Zusammenhang mit Wissenshierarchi-
en, wobei einige Berufe liber einen hoheren
Status als andere und tiber entsprechendes
relevantes Fachwissen verfiigen. Mit ande-
ren Worten: Das Wissen dieser Berufe wird
als das dominierende Wissenssystem ange-
sehen, das mehr Gewicht hat als andere und
dann als «natiirlich» und «so, wie die Dinge
nun einmal sind» beurteilt wird. Foucault
(1980) betrachtet Macht und Wissen als mit-
einander verbunden und prégte den Begriff
Macht/Wissen («power/knowledge»). Daher
verleiht die Gesellschaft denjenigen Macht,
von denen sie annimmt, dass sie Uber Wis-
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sen verfligen, wodurch wiederum Wissen zu
Macht fiihrt (Fahy, 2008). Arztinnen und Arz-
te geniessen traditionell ein hohes Anse-
hen, was auch in der Schweiz der Fall ist,
und ihr Wissen wird als relevant angesehen
und selten in Frage gestellt (Jordan, 1997).

In jedem Bereich gibt es jedoch mehr als ein
Wissenssystem, und ein System erweist
sich entweder als dominant (relevant), weil
es den Zwecken besser entspricht oder weil
es auf einer solideren Machtbasis beruht
(Brailey et al., 2017). Daher wird relevantes
Wissen gelegentlich auch in Frage gestellt
und als ein fortlaufender Prozess betrach-
tet, der die Machtstrukturen in der Gesell-
schaft widerspiegelt. Aus Sicht des medizi-
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durch die Linse der Geburtshilfe als durch
diejenige der Hebamme betrachtet, was
dazu fihrt, dass die Hebammen heftiger
Kritik ausgesetzt sind. Um eine faire Vertre-
tung in Féllen zu gewdhrleisten, in denen
liber Hebammen ermittelt wird, ist es wich-
tig, dass Hebammen als Sachversténdige
hinzugezogen werden.

Was macht die Tatigkeit

als Sachverstandige aus?
Wenn Hebammen bei Anhérungen, die sich
mit ihrer Praxis befassen, fair vertreten sein
sollen, werden kompetente, gut ausgebil-
dete Hebammensachverstandige mit aktu-
ellem Wissen benétigt. Unparteilichkeit und

Das Konzept des Praxis-
managements dient dem
Schutz der Gesundheit und des
Wohlbefindens von Patienten.

nischen Modells wird die Geburt als riskant
und geféhrlich betrachtet, die gegebenen-
falls einer engen &rztlichen Uberwachung
und schnellen Intervention bedarf, damit
ein sicheres Ergebnis gewahrleistet werden
kann. Im Gegensatz dazu beurteilt die
Hebamme das Kontinuum der Geburt gross-
tenteils als ein normales physiologisches
soziales Ereignis, das nur minimale Unter-
stiitzung benétigt.

Das medizinische Modell
dominiert
Infolge der Dominanz des medizinischen
Modells im Mutterschaftsversorgungssys-
tem wird dieses in der Schweiz selten in Fra-
ge gestellt (Brailey et al., 2017). Hebammen,
die das massgebliche geburtshilfliche Pa-
radigma ablehnen und ausserhalb des
Krankenhauses z.B. Hausgeburten betreu-
en oder in Geburtszentren praktizieren,
sind haufig Gegenstand von Nachforschun-
gen. Bei Untersuchungen zur Hebammen-
praxis werden die Falle jedoch konsequent
von der Arzteschaft untersucht und eher

Obstetrica 11/2020

Vertraulichkeit sind hier von grésster Be-
deutung. Um dies zu gewdbhrleisten, ist es
ratsam, dass die oder der Sachverstdndige
keinen direkten Kontakt zu den beteiligten
Parteien hat und den Fall mit niemandem
ausserhalb der Untersuchung bespricht.

Information

Um einen Fall beurteilen zu kénnen, in dem
esum ein vermeintliches Fehlverhalten geht,
ist es entscheidend, dass die oder der Sach-
versténdige Zugang zu allen verfigbaren In-
formationen rund um den Fall hat. Dies
schliesst alle Protokolle der Arztin / des Arz-
tes und der Hebamme sowie alle Ergebnisse
von Untersuchungen ein, die moglicherweise
durchgefiihrt wurden, z.B. Blutwerte, Scan-
Untersuchungsberichte, Kardiotokografie.
Wenn Stellungnahmen von der einen oder
der anderen Partei abgegeben wurden, soll-
ten diese ebenfalls zur Verfiigung gestellt
werden. Um die Vertraulichkeit zu wahren,
sollten Frauen und Babys ein Pseudonym er-
halten und ihre Identifikationsdaten aus al-
len Dokumenten gel6scht werden.
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Ausbildung

Die Falle sollten auf der Grundlage der zum
Zeitpunkt des Vorfalls verfiigbaren Beweise
beurteilt werden. Dies bedeutet, dass Heb-
ammensachversténdige in der Lage sein
miissen, die einschlagige Literatur zu be-
schaffen, zu bewerten und zu tiberpriifen.
Zu diesem Zweck ist es von Vorteil, wenn
Hebammensachverstandige = mindestens
auf Masterniveau ausgebildet werden. Der
Schweizerische Hebammenverband emp-
fiehlt den Abschluss einer Qualitatsma-
nagementweiterbildung.

Erfahrung

Esist wichtig, dass Hebammensachverstan-
dige erfahrene Hebammen sind, die lber
personliche Erfahrungen auf dem unter-
suchten Gebiet verfligen. Wenn es sich
bspw. um eine Hausgeburt handelt, ist es
entscheidend, dass die untersuchende Heb-
amme Erfahrung in diesem Bereich der
Hebammenpraxis hat, und es waére fiir bei-
de Parteien unfair, von einer Hebamme mit
reiner Krankenhauserfahrung zu erwarten,
dass sie tiber einen Fall urteilt, der sich aus-
serhalb eines Krankenhauses ereignet hat.
Gleiches gilt auch umgekehrt. Es ist unbe-
dingt darauf zu achten, dass die oder der
Sachverstandige tatséchlich fiir den unter-
suchten Fall kompetent ist.

In den meisten Fallen werden Sachverstan-
dige gebeten, eine Reihe von Fragen zu die-
sem Fall zu beantworten, z.B.: Ist die Be-
treuung/Behandlung von Mutter und Kind
aus medizinischer Sicht zu beanstanden?
War die medizinische Sicht von Mutter und
Kind vor, wéahrend und nach der Geburt ge-

Es ist wichtig, dass Hebammen-
sachverstandige erfahrene
Hebammen sind, die iiber
personliche Erfahrungen auf dem
untersuchten Gebiet verfiigen.

wabhrleistet? Es ist wichtig, dass diese Fra-
gen unparteiisch beantwortet werden und
dass alle Empfehlungen mit der entspre-
chenden Literatur belegt werden.

Hauptziel

Das Ziel jeder Untersuchung sollte nicht zur
Schuldzuweisung dienen, sondern dazu,
Empfehlungen fiir die kiinftige Praxis ab-
zugeben, um das Risiko eines erneuten be-
dauernswerten Vorfalls zu minimieren. Das
Hauptziel aller Untersuchungen ist folglich
der Schutz der Offentlichkeit.

Fazit: Es braucht kompetente
Hebammen, die Félle priifen
Glicklicherweise nehmen in der Schweiz im
Vergleich zu den umliegenden Landern die
Rechtsstreitigkeiten tber Vorfélle bei der
Entbindung langsamer zu, und es besteht
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im Allgemeinen wenig Bedarf an Sach-
verstandigen. Damit der Hebammenberuf
jedoch als ein autonom rechenschafts-
pflichtiger Beruf anerkannt wird, ist es
unerlasslich, dass die Hebammen sich ei-
genstandig beaufsichtigen und dass die
Hebammenpraxis nicht dem Urteil der Arz-
teschaft unterliegt. Zu diesem Zweck beno-
tigen die Schweizer Hebammen erfahrene,
kompetente Hebammen, die in der Lage
sind, Félle zu prifen und Empfehlungen
auszusprechen, um die Betreuung von Mit-
tern und ihren Babys zu verbessern. o

Aus dem Englischen ibersetzt von Dr. Valérie Cardona,
CVB international.
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Universitatsklinik fiir Frauenheilkunde
Pranatalstation
Eintritt per 01.01.2021 oder n. V.

Dipl. Hebamme oder

Dipl. Pflegefachfrau/-mann
50 -100 %

Die Pranatalstation betreut schwangere Frauen mit geburts-
hilflichen und medizinischen Risiken oder Komplikationen,
welche einen stationaren Aufenthalt bedingen.

lhr Verantwortungsbereich

Der Schwerpunkt in dieser vielseitigen Aufgabe liegt in der
Uberwachung der kindlichen Entwicklung und der miitterli-
chen Gesundheit, der Ausflihrung von Therapien (auch kom-
plementar-medizinischer Methoden) sowie in der Beratung
der schwangeren Frau und ihrer Angehdrigen. Auf die
menschliche Betreuung und psychische Unterstitzung der
Eltern wird bei schwierigen Verlaufen und belastenden Situa-
tionen besonders Wert gelegt. Als Mitarbeitende eines Lehr-
betriebes libernehmen Sie Aufgaben in der Begleitung von
studierenden Hebammen. Aufgrund der engen Zusammenar-
beit der Pranatalstation mit der Mutter & Kind Station werden
Sie gelegentlich auch Wéchnerinnen mit inren Neugebore-
nen betreuen.
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Sie verfiigen Uber eine abgeschlossene Ausbildung Dipl.
Hebamme oder Dipl. Pflegefachfrau/-mann und Berufserfah-
rung. Sie sind eine teamorientierte Persénlichkeit mit hoher
Sozial- und Fachkompetenz und Interesse an Kulturvielfalt.
Sie mochten Schwangere in anspruchsvollen Situationen
umfassend beraten und betreuen. Sie sind belastbar und fle-
xibel (Schichtbetrieb). Jede weitere Sprache neben Deutsch
ist willkommen aber keine Bedingung. Der versierte Umgang
mit technischen Geraten und Gute IT-Kenntnisse runden |hr
Profil ab.

Unser Angebot

Als universitares Zentrum bieten wir lhnen eine abwechs-
lungsreiche und spannende Tatigkeit in einer angenehmen
Arbeitsumgebung, welche von hoher Pflegequalitat, interdis-
ziplinarer Zusammenarbeit, Selbstandigkeit und Verantwor-
tungsbewusstsein gepréagt ist. Sie werden umfassend und
zielgerichtet eingefiihrt und in ein kollegiales, motiviertes
Team integriert. Wir bieten attraktive Weiterbildungsangebote
und Anstellungsbedingungen an zentraler Lage in Bern.

Kontakt

Weitere Auskiinfte erteilt lhnen gerne
Nanette Maier, Co-Stationsleiterin
Telefon +41 31 632 11 70 und

Leena Alexander, Stationsleiterin Pflege
Telefon +41 31 632 11 90

Gerne erwarten wir lhre vollstandige Online-Bewerbung
www.inselgruppe.chl/jobs, Kennziffer 4762/20

Personlichkeiten
wie Sie.

Fir die Gebarabteilung des Standorts Wolhusen suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung befristet bis zum 30. Juni 2021 eine

Hebamme HF / FH 40%

lhr Wirkungsfeld
e Sie beraten und begleiten die werdenden Eltern vor-, wéahrend- und nach
der Geburt

e Eine enge Zusammenarbeit mit den Gynéakologen, Belegérzten sowie der
Mutter und Kind Abteilung ist fiir Sie Alltag

e Sie fithren vorgeburtliche Hebammensprechstunden und
Gebarsaalbesichtigungen durch

lhre Erfahrungen

e Sie haben eine Ausbildung als Hebamme HF / FH und bringen
mdglicherweise einige Jahre Berufserfahrung mit

e Als sozialkompetente und belastbare Personlichkeit verfiigen Sie Uber gute
kommunikative Umgangsformen

Ilhre Perspektiven
e Ewtl. besteht die Option, auf eine unbefristete Anstellung zu wechseln

Ihr Weg zu uns

Wir freuen uns auf |hre vollstédndige online Bewerbung. Bei Fragen wenden Sie
sich bitte an Nadja Seematter, Abteilungsleiterin Gebarabteilung,

Tel.: +41 41 492 94 34.

www.luks.ch/stellen
Spitalregion Luzern/Nidwalden

luzerner kantonsspital

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

Ziircher Hochschule
fr Angewandte Wissenschaften

Zh Gesundheit
aw

e-\09

bar

6. Winterthurer
Hebammensymposium

Frauenbediirfnis - Hebammenpotenzial

Kdénnen Sie |hr Potential als Hebamme
voll einbringen? Lernen Sie lhre Reserven
kennen und nutzen!

Samstag, 23. Januar 2021

ZHAW Gesundheit q s

: % im Haus Adeline Favre
Institut fur Hebammen
Katharina-Sulzer-Platz 9 Programm und Anmeldung:
8400 Winterthur zhaw.ch/hebammensymposium

Obstetrica 11/2020 AR

51



	Hebammen als Sachverständige heranziehen

